
3. Der Bezug von Zeitungen, Zeitschriften und der Erw erb von Fach
lite ra tu r ist V erhafteten auf eigene Kosten gestattet. Die Benutzung 
eigener Fachbücher bedarf der Genehmigung. Bei Mißbrauch kann 
der Bezug, Erwerb und die Benuzung vom Leiter der Untersuchungs
haftanstalt eingeschränkt oder untersagt werden.
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XIV. Materielle Versorgung und medizinische Betreuung
Die V erw ahrräum e sind übersichtlich und riacn den A usstattungs
norm en einzurichten. -
Der V erhaftete erhält durch die U ntersuchungshaftanstalt Bekleidung, 
wenn er nicht durch seij^g Angehörigen oder durch andere Personen 
m it ausreichender Bekleidung versorgt wird.

Die Verpflegung iädsV erhafteten erfolgt nach den Normen der U nter- 
suchung^haftanstält.

Dem VW häfteten ist es gestattet, auf eigene Kosten aus dem  Ange
bot in der U ntersuchungshaftanstalt Gegenstände des persönlichen 
Bedarfs und N ahrungsm ittel sowie Tabakw aren zu erwerben.
Der E inkauf soll in der Regel 30,— M ark monatlich nicht übersteigen.
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5. (1) Der V erhaftete hat Anspruch auf die zur Erhaltung der Gesund
heit notwendige ärztliche Behandlung sowie auf die Versorgung m it 
den erforderlichen orthopädischen Heil- und H ilfsm itteln, Zahnersatz 
und M edikamenten.
(2) Der V erhaftete ist, wenn es vom Arzt für erforderlich gehalten 
wird, in eine stationäre E inrichtung des Vollzugsorgans einzuweisen. 
In  besonderen Fällen kann die Behandlung und Einweisung in Ein
richtungen des staatlichen Gesundheitswesens erfolgen.
(3) Zur Beseitigung eines gegenwärtigen oder zu erw artenden lebens
bedrohlichen oder die Gesundheit stark  gefährdenden Zustandes kann 
die ärztliche Behandlung oder der notwendige ärztliche Eingriff auch 
ohne Zustim m ung des V erhafteten erfolgen.

XV. Aufenthalt im Freien
1. (1) Dem V erhafteten ist täglich 30 M inuten A ufenthalt im Freien 

un ter Aufsicht zu gewähren. Der A ufenthalt im Freien kann bei Ju 
gendlichen bis z u '60 Minuten erw eitert werden. W ährend des Auf
enthaltes im  Freien sind — soweit wie möglich — gymnastische Ü bun
gen durchzuführen.
(2) Der L eiter der U ntersuchungshaftanstalt kann auf Em pfehlung 
des Arztes eine Veränderung der D auer des A ufenthaltes im Freien 
fü r einzelne Verhaftete vornehmen.
(3) Bei anhaltend extremen W itterungsbedingungen kann der Leiter 
der U ntersuchungshaftanstalt den A ufenthalt im Freien zeitlich ein
schränken.
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